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BGBl. Nr. 129/1958 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 681/1994 

§/Artikel/Anlage 

Art. 1 § 33 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1995 

Außerkrafttretensdatum 

20.08.1996 

Beachte 

 

Tritt gleichzeitig mit dem Vertrag über den Beitritt Österreichs zur 

Europäischen Union in Kraft (vgl. Art. X Z 30, BGBl. Nr. 681/1994). 

Text 

II. Hauptstück. 

Besonderer Teil. 

Abgabenhinterziehung. 
 

§ 33. (1) Der Abgabenhinterziehung macht sich schuldig, wer vorsätzlich unter Verletzung einer 
abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine Abgabenverkürzung bewirkt. 

(2) Der Abgabenhinterziehung macht sich weiters schuldig, wer vorsätzlich 
 a) unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von dem § 21 des Umsatzsteuergesetzes 1972 

entsprechenden Voranmeldungen eine Verkürzung von Umsatzsteuer (Vorauszahlungen oder 
Gutschriften) oder 

 b) unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von dem § 76 des Einkommensteuergesetzes 1972 
entsprechenden Lohnkonten eine Verkürzung von Lohnsteuer oder Dienstgeberbeiträgen zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 

bewirkt und dies nicht nur für möglich, sondern für gewiß hält. 

(3) Eine Abgabenverkürzung nach Abs. 1 oder 2 ist bewirkt, 
 a) wenn Abgaben, die bescheidmäßig festzusetzen sind, zu niedrig oder infolge Unkenntnis der 

Abgabenbehörde von der Entstehung des Abgabenanspruches nicht innerhalb eines Jahres ab dem Ende 
der gesetzlichen Erklärungsfrist (Anmeldefrist, Anzeigefrist) festgesetzt wurden, 

 b) wenn Abgaben, die selbst zu berechnen sind, ganz oder teilweise nicht entrichtet (abgeführt) wurden, 
 c) wenn Abgabengutschriften, die bescheidmäßig festzusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoch festgesetzt 

wurden, 
 d) wenn Abgabengutschriften, die nicht bescheidmäßig festzusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoch geltend 

gemacht wurden, 
 e) wenn eine Abgabe zu Unrecht erstattet oder vergütet oder eine außergewöhnliche Belastung zu Unrecht 

abgegolten wurde, oder 
 f) wenn auf einen Abgabenanspruch zu Unrecht ganz oder teilweise verzichtet oder eine 

Abgabenschuldigkeit zu Unrecht ganz oder teilweise nachgesehen wurde. 
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(4) Der Abgabenhinterziehung macht sich ferner schuldig, wer vorsätzlich eine Abgabenverkürzung 
dadurch bewirkt, daß er Sachen, für die eine Abgabenbegünstigung gewährt wurde, zu einem anderen als jenem 
Zweck verwendet, der für die Abgabenbegünstigung zur Bedingung gemacht war, und es unterläßt, dies dem 
Finanzamt vor der anderweitigen Verwendung anzuzeigen. 

(5) Die Abgabenhinterziehung wird mit einer Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbetrages (der 
ungerechtfertigten Abgabengutschrift) geahndet. Neben der Geldstrafe ist nach Maßgabe des § 15 auf 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu erkennen. 

(6) Betrifft die Abgabenhinterziehung eine Verbrauchsteuer, so ist auf Verfall nach Maßgabe des § 17 zu 
erkennen. Der Verfall umfaßt auch die Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate, Geräte und Vorrichtungen. 


